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Beratungsfolge Sitzung am Status Zuständigkeit 

Kreistag 19.12.2023 öffentlich Beschlussfassung 

 
 

Umbesetzungen im Jugendhilfeausschuss 
 
 

I. Beschlussantrag 
 

a. Es wird beantragt, gem. § 12 Abs. 2 Landkreisordnung für Baden-
Württemberg (LKrO) bei Frau Kriminaldirektorin (KD’in) Birgit Sommer einen 
wichtigen Grund für die vorzeitige Beendigung ihrer Mitgliedschaft als 
beratendes Mitglied im Jugendhilfeausschuss anzuerkennen und auf 
Benennung durch das Kriminalkommissariat Göppingen im Wege der 
Einigung Herrn Kriminalhauptkommissar (KHK) Boris Fischer zum 
beratenden Mitglied in den Jugendhilfeausschuss zu berufen.   

 
b. Außerdem wird beantragt, gem. § 12 Abs. 2 LKrO bei Herrn 

Kriminalhauptkommissar (KHK) Bruno Schwenk einen wichtigen Grund für 
die vorzeitige Beendigung seiner Mitgliedschaft als stellvertretend beratendes 
Mitglied im Jugendhilfeausschuss anzuerkennen und auf Benennung durch 
das Kriminalkommissariat Göppingen im Wege der Einigung Herrn 
Kriminaloberkommissar (KOK) Manuel Augst zum stellvertretend beratenden 
Mitglied in den Jugendhilfeausschuss zu berufen. 

    
 
 

II. Sach- und Rechtslage, Begründung 
 
Der Jugendhilfeausschuss besteht gem. § 3 der Satzung über das Jugendamt des 
Landkreises Göppingen vom 12.03.1993 mit Änderung vom 20.05.2003 aus dem 
Vorsitzenden und 15 stimmberechtigten Mitgliedern, davon 

 

7 Kreistagsmitgliedern, 
2 in der Jugendhilfe erfahrenen Personen, 
3 Personen auf Vorschlag der Jugendverbände und 
3 Personen auf Vorschlag der Verbände der freien Wohlfahrtspflege. 

 

Ferner gehören dem Jugendhilfeausschuss gem. § 3 Abs. 3 der Satzung über das 
Jugendamt des Landkreises Göppingen als beratende Mitglieder an 
 

2 Personen der Kirchen, 
1 Person der jüdischen Kultusgemeinde, 
1 Person der Schule, 
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1 Person des Gesundheitswesens, 
1 Vormundschafts-, Familien- oder Jugendrichter*in, 
1 Person der Arbeitsverwaltung, 
1 Person der Polizei, 
die Leitung der Verwaltung des Kreisjugendamtes. 
 

 
Gemäß § 2 Abs. 3 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes für Baden-Württemberg ist 
für jedes Mitglied eine Stellvertretung zu wählen. 
 

a) Mit Schreiben vom 14.11.2023 hat das Kriminalkommissariat Göppingen 
mitgeteilt, dass Frau KD’in Birgit Sommer, bisher beratendes Mitglied im 
Jugendhilfeausschuss, seit 01.04.2023 ihren Dienstort in Ulm hat und darum 
gebeten, KD’in Sommer von ihrer Aufgabe im Jugendhilfeausschuss zu 
entbinden. 
Gleichzeitig wurde vom Kriminalkommissariat Herr KHK Boris Fischer als 
neues beratendes Mitglied zur Wahl in den Jugendhilfeausschuss benannt.  
 

b) Mit gleicher Nachricht hat das Kriminalkommissariat Göppingen mitgeteilt, 
dass auch Herr KHK Bruno Schwenk, bisher stellvertretend beratendes 
Mitglied im Jugendhilfeausschuss, seine Dienststelle zum 01.11.2023 
gewechselt hat und darum gebeten, KHK Schwenk von seiner Aufgabe im 
Jugendhilfeausschuss zu entbinden. 
Gleichzeitig wurde vom Kriminalkommissariat Herr KOK Manuel Augst als 
neues stellvertretend beratendes Mitglied zur Wahl in den 
Jugendhilfeausschuss benannt. 

   
 
 

III. Handlungsalternative 
 
Keine     
 
 

IV. Finanzielle Auswirkungen / Folgekosten 
 
Keine    

 

V. Zukunftsleitbild/Verwaltungsleitbild - Von den genannten Zielen sind berührt: 
 

 
Zukunfts- und Verwaltungsleitbild 

  Übereinstimmung/Konflikt 
1 = Übereinstimmung, 5 = keine 
Übereinstimmung 

1 2 3 4 5 

Themen des Zukunftsleitbildes nicht berührt      

Themen des Verwaltungsleitbildes nicht berührt      

  
 

 
gez. 
Edgar Wolff 
Landrat 
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